
 

 

Liebe Iffeldorferinnen und Iffeldorfer! 
 
Da aufgrund der heftigen Niederschläge in den letzten Wochen unser 
Kanalnetz sehr stark mit Fremdwasser beaufschlagt wurde, möchte ich Sie 
darauf hinweisen und bitten, unsere Entwässerungssatzung www.iffeldorf.de   
(Rathaus => Ortsrecht => Entwässerungssatzung) unbedingt einzuhalten. 
Ansonsten entstehen unnötige Kosten, welche wiederum von allen Bürgern 
getragen werden müssen. 
 
Laut Satzung ist es ausdrücklich untersagt, Grundwasser (Fremdwasser) in 
den Kanal einzuleiten. Leider kommt das vermehrt vor und bringt somit das 
Kanalsystem an die Kapazitätsgrenze. Im schlimmsten Fall kommt es zum 
Rückstau. Auch in der Kläranlage in Penzberg erzeugt zu viel Fremdwasser 
problematische Störungen im Klärprozess.  
 
Ich bitte Sie, dringendst darauf zu achten, dass die Vorschriften der 
Entwässerungssatzung eingehalten werden. Das wissentliche Einleiten von 
Grund- bzw. Niederschlagswasser in den Kanal stellt den Straftatbestand 
einer Ordnungswidrigkeit dar und kann zur Anzeige gebracht werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hubert Kroiß 
 
1. Bürgermeister 


